
Beurtei lung des Ernährungszustandes. Auf 
Weltebene lag das Gesamtangebot an Nah
rungsenergie 1972—74 etwa 7 v H über dem 
Bedarf. Doch während es in den entwik-
kelten Ländern um 32 vH darüber lag, bl ieb 
es in den marktwir tschaft l ich ausgerichte
ten Entwick lungsländern 5 v H unter dem 
durchschnit t l ichen Bedarf. Afr ika erreichte 
nur 91 vH, der Ferne Osten 92 vH, die asia
t ischen Entwick lungsländer mit zentraler 
Planwirtschaft 97 vH, der Nahe Osten ge
rade 100 vH und nur Lateinamerika über
schritt mit 107 vH diesen Grenzwert. Stark 
ausgeprägt und beunruhigend ist der Un
terschied zwischen den wirtschaft l ich am 
schwersten betrof fenen Ländern (Most 
Ser iously Af fected Countr ies, MSAC) und 
den anderen marktwirtschaft l ich or ient ier
ten Entwick lungsländern. Während diese 
zwischen 1961-63 und 1972-74 eine s ie
benprozent ige Erhöhung in der Nahrungs-
Energieversorgung von 2 210 auf 2 360 Ki lo
kalor ien pro Person und Tag hatten, lag 
d ie Versorgung in den MSAC 1961-63 bei 
nur 2 040 Ki lokalor ien und 1972—74 sogar 
noch leicht darunter. 
Von 128 untersuchten Entwick lungsländern 
hatten 71 eine unter dem Bedarf l iegende 
Nahrungs-Energ ieversorgung; unter d iesen 
waren 34 MSAC. Weniger als 90 vH Be
darfsdeckung hatten so volkreiche Länder 
wie Bangladesch, Indien, Phi l ippinen sowie 
18 afr ikanische Länder. In 23 Ländern hatte 
sich diese Versorgung zwischen den Zei t 
räumen 1961-63 und 1972-74 verschlech
tert. 
In der Pro-Kopf-Verfügbarkei t von Protein 
und Fett ist der Abstand zwischen den ent
wickel ten Ländern und den Entwicklungs
ländern sogar noch größer als die Versor
gung mit der Nahrungsenergie. In der Pro
Kopf-Versorgung mit Protein erreichten die 
Entwick lungsländer 1972—74 nur 58 vH des 
Niveaus der entwickel ten Länder. Unter 
den Entwick lungsregionen gab es im Fer
nen Osten, besonders auf dem indischen 
Subkont inent und in Indonesien sowie in 
Afr ika die niedr igste Versorgung. 
IV. Der Vierte Bericht zur Wel ternährungs
lage zeigt nicht nur, daß die Unterschiede 
und Ungleichheiten in der Ernährungssi tua
t ion zwischen den Regionen stärker gewor
den s ind, sondern auch innerhalb der Re
g ionen und Länder. 
Über das Ausmaß von Hunger und Mange l 
ernährung in der Welt gibt es je nach Un
tersuchungsmethode voneinander abwei 
chende Angaben. Als Anhal tspunkt ist auf
grund dieser Untersuchungen jedoch da
von auszugehen, daß nach wie vor etwa 
ein Achtel der Menschheit mangelernährt 
ist oder Hunger leidet. 
Es ist auch al lgemein bekannt, in welchen 
Gruppen und Tei len der Bevölkerung diese 
Menschen zu f inden s ind, nämlich unter 
den Arbei ts losen und Unterbeschäft igten 
in den Städten und ihren Randgebieten so
wie im ländl ichen Raum, hier vor al lem un
ter den Menschen ohne oder mit zu wenig 
Land, unter Müttern, Kle inkindern, Fami
l ien ohne Ernährer — kurzum unter den 
Ärmsten in Stadt und Land, die entweder 
selbst nicht ausreichend Nahrung erzeu
gen können oder über keine oder zu we 
nig Kaufkraft ver fügen, um sich die not
wendige Nahrung zu kaufen. 

Doch genauere Kenntnisse und Analysen 
hierzu l iegen für d ie meisten Entwick
lungsländer entweder nicht vor oder wur
den nicht ausgewertet , auch nicht in der 
prakt ischen Arbei t für die Bekämpfung von 
Hunger oder Mangelernährung. So fehlen 
zumeist k lare Aussagen, ob und wie sich 
beispielsweise landwirtschaft l iche Projekte 
auf den Ernährungszustand von Mangeler-
nährten ausgewirkt haben. Die 19. FAO-
Konferenz im November 1977 hat daher 
den Genera ld i rektor der Organisat ion er
sucht, al le FAO-Projekte hinsichtl ich ihrer 
Auswi rkung auf d ie Ernährungssi tuat ion 
der auf dem Lande und in den Städten le
benden Armen zu überprüfen. Er sol l au
ßerdem sicherstel len, daß Ernährungsge
sichtspunkte in angemessener Weise bei 
der Plannung und Durchführung landwir t 
schaft l icher Programme und Projekte be
rücksichtigt werden. 
V. Zur künft igen kurzfr ist igen Entwicklung 
für 1978 sei kurz angemerkt , daß die FAO 
nach letzten Schätzungen mit einer Erhö
hung der Getreideerzeugung um etwa 2 v H 
gegenüber dem Vorjahr rechnet, was dem 
langfr ist igen Trend entsprechen würde. 
Außerdem wi rd eine beträcht l iche Steige
rung der Wel tprodukt ion von Hülsenfrüch
ten erwartet. Voraussicht l ich w i rd auch 
mehr Zucker erzeugt werden. Die Fleisch
produkt ion wi rd als Folge eines größeren 
Angebots von Schweine- und Gef lügel 
fleisch insgesamt ebenfal ls steigen. Bei der 
Mi lcherzeugung ist h ingegen mit e inem 
Rückgang zu rechnen. Für Reis und Ö l 
saaten konnten noch keine e indeut igen 
Aussagen gemacht werden. 
Längerfr ist ige quant i tat ive Vorschätzungen 
sind bisher von internat ionalen Organisa
t ionen nur bis zum Jahre 1985 gemacht 
worden. In erster Linie wurde versucht, 
die voraussicht l iche Versorgungslücke der 
Entwicklungsländer mit Getre ide abzuschät
zen. Diese könnte nach letzten Prognosen 
des FAO-Sekretar iats und unter Zugrunde
legung bisher iger Produkt ionstrends, wi r t 
schaft l icher und bevölkerungspol i t ischer 
Daten etwa 95 Mil l Tonnen ausmachen. 
Selbst im Falle einer günst igeren Entwick
lung der Erzeugung wi rd mit etwa 70 Mil l 
Tonnen gerechnet. Die Wel tbank veran
schlagt das Getreidedef iz i t der marktwir t 
schaftl ich or ient ier ten Entwick lungsländer 
für das Jahr 1985 auf 75 Mil l Tonnen. A n 
dere Vorschätzungen des Gesamtdef iz i ts 
gehen bis zu 120 Mil l und mehr. 
Da wei tere wirtschaft l iche, bevölkerungs
pol i t ische und pol i t ische Entwicklungen und 
deren mögl iche Auswirkungen äußerst 
schwer abzusehen s ind, müssen solche und 
andere Vorschätzungen im al lgemeinen als 
unsicher bewertet werden. Doch sie deuten 
das Ausmaß einer ungünst igen Entwick
lung an, der rechtzeit ig vorgebeugt werden 
muß, wenn Krisensi tuat ionen vermieden 
werden sol len. Insofern ist der zur Zeit bei 
der FAO in Vorberei tung bef indl ichen Stu
d ie Landw i r t scha f t im Jahre 2000< mit be
sonderem Interesse entgegenzusehen. WG 

Transnationale Gesellschaften: Forlgang der Ar
belten an Internationalem Anti-Korruptions-Ab
kommen — Noch nicht alle Probleme gelöst (35) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1977 S.125L fort.) 

Nachdem es der zuständigen Arbe i tsgruppe 
1977 nicht ge lungen war, ausreichende 
Übere inst immung über Umfang und Inhalt 
eines mult i lateralen Übere inkommens zur 
Bekämpfung der internat ionalen Kor rup
t ion zu erzielen, konnte sie Ende Jun i , nach 
Abschluß der letzten der beiden d ies jähr i 
gen Tagungen, ihr Mandat formel l mit e i 
nem Bericht an den Wirtschafts- und So
zialrat (ECOSOC) und e inem Rohentwurf 
für e in Abkommen erfül len. In der Sache 
bestehen gle ichwohl noch zahlreiche Mei 
nungsverschiedenhei ten. 
I. Die Gruppe hatte im März 1978 ihre Ar
beiten auf der Grundlage des im letzten 
Jahr gefert igten Arbei tspapiers wiederauf
genommen. Dieses spiegel te die unter
schiedl ichen Auffassungen der seinerzeit 
noch aus zwölf Mi tg l iedern, ansonsten aus 
Beobachtern bestehenden Arbei tsgruppe 
wider. Es wies einmal d ie Handschri f t der 
USA auf, d ie gerade im Begriff waren, ihre 
eigene nat ionale Gesetzgebung gegen die 
Bestechung ausländischer Amtsträger ab
zuschl ießen. Erkennbar war dieser Einfluß 
in den Vorschlägen zur Kr iminal is ierung 
der Bestechung, der Offenlegung und Be
r ichterstattung sowie zur steuerl ichen Nicht-
abzugsfähigkei t von Bestechungsgelder
zahlungen. Die Vertreter der Länder der 
Drit ten Welt hatten ihre Auffassung in an
deren Regelungsvorschlägen über Form 
und Lösung der internat ionalen Be
stechung zum Ausdruck gebracht. Nach 
ihnen ist d ie internat ionale Bestechung 
eine Erscheinungsform der t ransnat ionalen 
Gesel lschaften. Die Aufgabe der Bekämp
fung sol le deshalb in erster Linie den In
dustr iestaaten zufal len. Dem UN-Zentrum 
für t ransnat ionale Gesel lschaften war eine 
wicht ige Rolle bei der Überwachung der 
Durchführung eines Abkommens zuge
dacht. Angesichts der erhebl ich d ivergie
renden Auffassungen war es verständl ich, 
daß auf der 63. ECOSOC-Tagung im Jul i 
1977 dem Wunsch der Verein igten Staaten 
nach Einberufung einer Diplomat ischen 
Konferenz für 1978 nicht entsprochen wur
de. 
Im März dieses Jahres konnten die Bun
desrepubl ik Deutschland ebenso w ie die 
anderen Länder der Europäischen Gemein
schaft erstmals ihre Vorste l lungen zur Gel 
tung br ingen. Dies war durch den ECO
SOC-Beschluß vom Jul i 1977 mögl ich ge
worden , mit dem die Tei lung in (zwölf) 
Vol lmi tg l ieder und Beobachter aufgehoben 
und die Gruppe als >open ended< einge
richtet worden war. EG-Mitg l ied Frankreich 
überraschte sogleich die dergestal t auf un
gefähr vierzig Mi tg l ieder angewachsene 
Gruppe mit e inem eigenen Konvent ionsent
wurf als Al ternat ive zu den bisher igen Vor
ste l lungen der Arbei tsgruppe. Der aus we 
nigen Art ike ln bestehende Entwurf zeich
nete sich durch eine einfache und klare 
Struktur aus. Er beschränkte sich auf d ie 
Kr iminal is ierung der Bestechung aus ländi 
scher Amtsträger mit Bezug auf d ie Er
langung eines internat ionalen Handelsge
schäfts sowie auf die Regelung der Aus
l ieferung und der Rechtshil fe. In diesen 
Regelungsbereichen wurden klare und auf 
Vorb i ldern beruhende Konzepte vorgetra
gen : aus dem französischen Strafrechtsgut 
s tammten die Untertei lung in akt ive und 
passive Bestechung sowie für den Straf
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rechtsanspruch die Heranziehung des Ter-
r i tor ia l i täts- und des Personal i tätspr inzips. 
Die Regelungen zu Ausl ieferung und 
Rechtshilfe waren tei lweise wört l ich aus 
den Luf t rechtsübereinkommen von Den 
Haag (16. Dezember 1970) und Montreal 
(23. September 1971) übernommen. 
Der französische Entwurf wurde als e igen
ständige, Umfang und Inhalt eines mög
lichen Übere inkommens realist isch e in
schätzende Lösungsmögl ichkei t vor al lem 
von den anderen EG-Ländern sowie Japan 
unterstützt; den Ländern also, die den um
fassenden, tief in die nat ionalen Rechts
systeme einschneidenden Lösungsversu
chen des eingangs erwähnten Arbei tspa
piers schon bisher skeptisch gegenüber
gestanden hatten. Die Vereinigten Staaten 
begrüßten den Entwurf als einen konstruk
t iven Beitrag, vermißten aber Vorschläge 
etwa zu Offenlegungspf l ichten und melde
ten Bedenken zur Anwendung des str ikten 
Personal i tätspr inzips an. 
Aus der Drit ten Welt waren nur wenige 
Delegat ionen vertreten. Niger ia, Argent i 
nien, Pakistan und Uganda sprachen sich 
nachdrückl ich für eine Fortsetzung der Ar
beit auf der Grundlage des Papiers der 
Arbei tsgruppe aus. Man einigte sich 
schließlich auf ein Vorgehen nach der 
Struktur des französischen Entwurfs, im 
Inhalt aber auf eine Behandlung der um
fassenden Vorschläge des Gruppenpapiers. 
Am Ende der Märztagung war der Fort
schritt g le ichwohl min imal . 
II. Die fünfte Tagung (3 . -14 . Apr i l und 26. 
- 3 0 . Juni 1978) zeichnete sich aus durch 
intensive Kleinarbeit , Aufe inanderpra l len 
unterschiedl icher pol i t ischer Standpunkte, 
stärkere Mitarbei t der >Gruppe der 77< so
wie durch einen gewissen Einigungsfort
schritt infolge des Zurücksteckens vor 
al lem der Vereinigten Staaten. Der schließ
lich im Bericht an den ECOSOC enthal
tene Rohentwurf eines multilateralen Über
einkommens enthält zunächst die Verpf l ich
tung der Vertragsparteien, d ie aktive und 
passive Bestechung ausländischer bzw. 
ihrer eigenen Amtsträger im Zusammen
hang mit e inem internat ionalen Handels
geschäft unter Strafe zu stel len. Die Fas
sung des Tatbestands entspricht in etwa 
den Bestechungstatbeständen des deut
schen Strafgesetzbuches. Umstr i t ten ist 
wei terh in der Einschluß des Abgeordneten 
in den Begrif f des Amtsträgers (publ ic 
of f ic ia l) . Während sich die deutsche Dele
gat ion gegen den Einschluß aussprach, 
plädierten die meisten anderen Delegat io
nen, darunter d ie USA, Nieder lande und 
Japan, dafür. Das Problem der Erstreckung 
auf die Beschäft igten staatseigener oder 
-kontro l l ier ter Unternehmen konnte in letz
ter Minute durch einen gemeinsamen For
mul ierungsvorschlag der Delegierten der 
vertretenen EG-Länder und bei vor läuf igem 
Einlenken der USA halbwegs gelöst wer
den. Ein Gefäl le zwischen den Staaten mit 
e inem hohen Antei l an staat l icher Wir t 
schaftstät igkeit und solchen mit n iedr iger 
entstände danach nicht. Die Regelung 
würde sich an die nat ionalen Vorschri f ten 
Frankreichs, Großbr i tanniens und der Bun
desrepubl ik Deutschland anlehnen. Über 
die Defini t ion des >international commer
cial transaction< wurde man sich noch 

nicht e in ig. Ihr kommt besondere Bedeu
tung zu, wei l nur die Bestechung in Be
ziehung auf eine internat ionale Handels
t ransakt ion von e inem Abkommen erfaßt 
würde, nicht aber beispie lsweise d ie Zah
lung an eine Regierungspartei zur Erhal
tung des a l lgemeinen Wohlwol lens. Die 
Verein igten Staaten, im Gegensatz insbe
sondere zu Großbr i tannien und der Bun
desrepubl ik Deutschland, sprachen sich für 
eine weite Fassung aus. Sie würde bei
spielsweise auch die Geschäfte der im 
Staat des ausländischen Amtsträgers tät i 
gen Vertr iebsagentur für import ier te Güter 
und Dienst leistungen als eine internat iona
le Handelstransakt ion abdecken. 
Die Regelung des Strafrechtsanspruchs 
(Jurisdiktion) auf der Grundlage des Ter-
r i tor ia l i täts- sowie des Personal i tätspr in
zips bl ieb nach der Ab lehnung eines stren
gen Personal i tätspr inzips durch die angel 
sächsischen Länder te i lweise offen. Insbe
sondere Großbr i tannien stel l t strenge An
forderungen an die ausreichende Verknüp
fung einer Auslandsstraf tat zum eigenen 
Terr i tor ium in den Fällen akt iver Beste
chung. Aus der >Gruppe der 77< (Argent i 
nien) wurde eine Einseit igkeit zu Lasten 
der Entwicklungsländer beklagt, wenn das 
reine Personal i tätspr inzip für den Staat 
des bestochenen Amtsträgers gelten sol le, 
dagegen für die Jur isd ik t ion des Staates 
des Bestechers ein Bezug zum Terr i tor ium 
zur Voraussetzung gemacht werde. Zu 
einem nicht gelösten Strei tpunkt entwickel 
te sich die Formul ierung der Verpf l ichtung 
der Vertragsstaaten zur Strafverfolgung. 
Zwar soll nach a l lgemeiner Auffassung die 
Nichtausl ieferung die Pflicht zur Strafver
fo lgung nach sich z iehen. Nach Meinung 
namentl ich Großbr i tanniens und der Bun
desrepubl ik Deutschland müßte sich diese 
Strafverfolgung aber entsprechend den je 
wei l igen nat ionalen Regelungen vol lz iehen. 
Damit würde dem ver fo lgenden Staat die 
Mögl ichkei t gegeben, bei seiner Entschei
dung auch das Verhal ten beispielsweise 
des Staats des bestochenen Amtsträgers 
im Zusammenhang mit der Erfül lung der 
Pflicht zur Strafverfo lgung zu berücksicht i 
gen. Dies wurde von den USA entschieden 
abgelehnt. 
II I . Auf der Juni-Si tzung zogen die Ver
ein igten Staaten die Konsequenz aus dem 
geschlossenen Widerstand der meisten 
west l ichen Industr ie länder gegen ihre 
Über legungen zu Offenlegungs-, Berichts
und Steuerabzugsregelungen für Beste
chungsgelderzahlungen. Sie nahmen ihre 
Vorschläge zurück und bestanden ledigl ich 
auf einer Buchführungspflicht generel l für 
Vermi t t lungsgelderzahlungen. Über eine 
Formul ierung dieses Art ike ls konnte keine 
Einigkeit erzielt werden. 
Den stärksten Sprengstoff enthält weiter
hin die Südafrikaklausel, die auch die Zah
lung von Ertragsantei len und Steuern an 
i l legale Minderhei tsregimes als >unerlaubt< 
qual i f iz iert . Diese von den Delegierten der 
west l ichen Industr iestaaten im Zusammen
hang mit e inem Ant ibestechungsabkom-
men als sachfremde und in ihrer recht
l ichen Aussage als problematisch bezeich
nete Klausel wurde von den afr ikanischen 
Delegierten vehement verteidigt . Als ihr 
Sprecher beklagte der sambische Delegier

te die bisher ige Vernachlässigung des S ü d 
af r ikaprob lems in der Arbei tsgruppe. Er 
machte klar, daß ohne eine zufr iedenste l 
lende derar t ige Klausel ein Abkommen für 
die afr ikanischen Staaten unannehmbar 
sei. 
Die im letzt jähr igen Gruppenpapier für den 
UN-Generalsekretär, prakt isch also für das 
Zentrum der Vereinten Nat ionen für t rans
nat ionale Gesel lschaften, vorgesehene 
Kompetenzzutei lung für eine Überwachung 
der Einhaltung des Abkommens wurde 
aufgrund nachdrückl icher Intervent ion der 
kanadischen und bundesdeutschen Dele
gat ion gestr ichen. Über die eher techni
schen Regelungen der Rechtshilfe und 
Auslieferung konnte wei tgehend Einigkei t 
auf der Basis entsprechender Vorschri f ten 
in den erwähnten Luf t rechtsübereinkom
men erzielt werden. Nicht d iskut ier t wer
den konnten die Stre i t regelung und die 
Schlußbest immungen (Inkraft treten und 
Vorbehal te) . 
IV. Am Ende ihrer fünften Tagung wurde 
der a l lgemeine pol i t ische Bezug der Ar
bei tsgruppentät igkei t deut l ich, als als Spre
cher der >Gruppe der 77< der Delegierte 
Jamaikas die Auffassung vertrat, der fer
t iggestel l te Rohentwurf ziele darauf ab, 
des ausländischen Amtsträgers, nicht aber 
des Urhebers der internat ionalen Beste
chung, der t ransnat ionalen Gesellschaft, 
habhaft zu werden. Aufgabe der Gruppe 
sei es aber gewesen, die internat ionale 
Bestechung durch eine Regelung der Ak
t iv i täten der t ransnat ionalen Gesellschaf
ten in den Griff zu bekommen. In der Tat 
fehlt in dem jetz igen Entwurf jede Er
wähnung der t ransnat ionalen Gesellschaft. 
Auch sonst fehlen Regelungen, die einen 
von der Drit ten Welt gewünschten Bezug 
zu den Arbei ten an einem Verhal tenskodex 
für >Multis< (vgl. VN 3/1978 S .95 f . ) au fwe i 
sen. 
Unklar ist, ob sich bereits 1979 eine Dip lo
matische Konferenz mit e inem Konven
t ionsentwurf befassen w i rd . Während die 
Vereinigten Staaten hierauf drängten, h ie l 
ten die EG-Länder und Japan einen so l 
chen Termin angesichts der noch feh len
den Einigung in einer Reihe wicht iger Fra
gen für verfrüht. WH 

Sonderfonds: Vor der Suspension (36) 

Der Sonderfonds der Vereinten Nat ionen 
dürfte von der Genera lversammlung auf 
ihrer 33. Jahrestagung suspendier t werden. 
Es handelt sich dabei um jenes Spezia l -
organ, das die Genera lversammlung auf 
ihrer 6. Sonder tagung - sie war geprägt 
von der Prok lamat ion einer >Neuen Welt-
wirtschaftsordnung< - zur Unterstützung 
der von der Wirtschaftskr ise am stärksten 
betrof fenen Staaten (Most Seriously Affec
ted Countr ies, MSAC) err ichtet hat (A/Res/ 
3202 (S-Vl) vom 1. Mai 1974). Dieser Kate
gor ie waren in einer entsprechenden Liste 
zuletzt 45 Staaten zugeordnet. 
Der Fonds hat von Anfang an unter Finan
z ierungsschwier igkei ten gel i t ten. Substan
t ie l le Beiträge kamen al lein von Norwegen 
und Venezuela (knapp 10 bzw. gut 11,6 
Mi l l US-Dol lar) . Im Dezember 1976 wurden 
davon aber 20 Mi l l Dollar an den Inter
nat ionalen Fonds für landwirtschaft l iche 
Entwicklung (IFAD) umgelei tet (vgl. VN 1 / 
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